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Die Umlage der Kabelgebühren im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnungen wird auf 
Beschluss der Politik zum 30.06.2024 abgeschafft. Was das für Sie als Nutzer*in einer Wohnung 
der Bergedorf-Bille bedeutet, haben wir an dieser Stelle kurz und knapp für Sie zusammen-
gefasst. 

 
Warum werden die Kabelgebühren zukünftig nicht mehr in den Betriebskosten umgelegt? 
Der Gesetzgeber erhofft sich durch die Neuregelung mehr Wettbewerb unter den Anbietern und die Förderung 
des Glasfaserausbaus. Da zunehmend TV-Angebote auch via Internet verfügbar sind, soll auf diesem Weg die 
Doppelbelastung der Mieter entfallen und die Anbieterauswahl erhöht werden. 

 
Wird Fernsehen dadurch teurer? 
Der große Vorteil des Sammelinkassos und der Abrechnung über die Betriebskosten war, dass wir als 
Vermieterin einen günstigen Rahmenvertrag für unsere Mitglieder über den gesamten Wohnungsbestand 
aushandeln konnten. Die Einzelabrechnung zwischen Nutzer*innen und Anbietern ist für die TV-Anbieter 
aufwändiger und wird dadurch vergleichsweise teurer.  

 
Ich möchte auch nach dem 30.06.2024 weiter über Kabel fernsehen. Was muss ich tun? 
Für den Großteil unseres Wohnungsbestands ist bislang die Firma PŸUR der TV-Anbieter.  
 
Unter https://www.pyur.com/privatkunden/tv-umstellung.html finden Sie weitere Informationen zur 
Umstellung. Darüber hinaus können Sie dort Ihre Adresse eingeben und den für Sie passenden TV-Tarif wählen. 
Unter 0800 220 1111 können Sie sich persönlich und kostenfrei telefonisch unter beraten lassen. 
 
Mit PŸUR haben wir einen günstigen TV-Basistarif in Höhe von 4,00 € monatlich inkl. Mehrwertsteuer für unsere 
Mitglieder vereinbart. Auch, wenn Sie bereits frühzeitig einen Vertrag mit PŸUR schließen, müssen Sie keine 
Angst vor doppelten Kosten haben. Ihr neuer Vertrag wird erst berechnet, wenn Sie die Kabelgebühren nicht 
mehr über die Betriebskosten bezahlen. Wir werden Sie mit PŸUR gemeinsam weiterhin zur Umstellung 
informieren. Achten Sie daher bitte auf Ihre Post und Aushänge im Haus.  
 
Für Wohnungsnutzer*innen unserer Neubauten ab Ende 2021 ändert sich nichts, hier wurden direkt bei Einzug 
Einzelverträge zwischen den Endverbrauchern und den jeweiligen Anbietern (u.a. PŸUR, Willytel, Stadtwerke 
Geesthacht) vereinbart. Im Zweifel schauen Sie in Ihrer letzten Nebenkostenabrechnung nach: Sind dort 
Kabelgebühren aufgeführt, müssen Sie bitte tätig werden und einen eigenen TV-Vertrag abschließen. 

 
Was passiert, wenn ich nichts mache? 
In diesem Fall wird der Kabelanbieter Ihren Anschluss sperren und Sie somit ab dem 01.07.2023 kein TV-Signal 
mehr erhalten. 
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Ich möchte kein Kabelfernsehen mehr bezahlen. Was muss ich tun? 
Von der neuen gesetzlichen Regelung profitieren vor allem Mieter, welche auf das klassische Fernsehen 
verzichten wollen. Sie brauchen nichts tun; ab dem 01.07.2024 werden wir keine Kabelgebühren mehr an Sie 
weiterberechnen und der Kabelanbieter wird Ihren Anschluss automatisch sperren. 

 
Kann ich auch ohne TV-Vertrag weiterhin Internet und Telefon nutzen? 
Ja, beides können Sie auch unabhängig von einem TV-Vertrag beziehen und auch hier zwischen verschiedenen 
Anbietern wählen. 

 
Ich möchte zu einem anderen TV-Anbieter wechseln. Wie geht das? 
Auf den Homepages der verschiedenen Anbieter können Sie unter Eingabe Ihrer Wohnadresse prüfen, ob der 
jeweilige Anbieter bei Ihnen verfügbar ist. Grundsätzlich wird – mit Ausnahmen von PŸUR – die TV-Versorgung 
nur über das Internet (über die Telefonleitung) möglich sein, da das klassische TV-Kabel (Koaxialkabel) in 
unserem Bestand PŸUR zugeordnet ist. 

 
Was soll ich tun, wenn an meiner Tür ein Medienberater auf die Abschaltung meines Anschlusses 
hinweist? 
Bei diesen sogenannten Medienberatern handelt es sich um freiberufliche Verkäufer, welche auf Provisionsbasis 
bezahlt werden. Bitte lassen Sie sich zu keinem Vertragsabschluss drängen und prüfen Sie deren Angebote 
genau.  
 


